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Aufgrund eines aktuel-
len Vorfalles warnt die
Ärztekammer Nordrhein
vor einem Verkauf von so-
genannten Nahrungser-
gänzungsmitteln in der
Arztpraxis. Der Verkauf
solcher Produkte kann
straf- und berufsrechtli-
che Konsequenzen nach
sich ziehen.

Insbesondere wird vor
einer „Direkteinfuhr“
von Präparaten der Firma
„Vitalab“ aus den Nieder-
landen (Vertreter bzw. Di-
rektor F. F.W. Rickert) ge-
warnt. Die als „Nahrungs-
ergänzungsmittel“ be-
zeichneten Präparate ent-
halten Vitamine und Mi-
neralstoffe, die nach deut-
schem Recht – insbeson-
dere aufgrund der ange-
gebenen Zweckbestim-
mung – nach § 2 Abs. 1 des
Arzneimittelgesetzes
(AMG) als Arzneimittel
einzustufen sind. Sie un-
terliegen somit der Zulas-
sungspflicht. Der Vertrieb
und Verkauf dieser Präpa-
rate gilt als illegaler Han-
del mit Arzneimitteln. Für
einzelne Stoffe wie zum
Beispiel Germaniumoxid
gilt sogar, daß ihre Ein-
fuhr nach Deutschland,
also in den Geltungsbe-
reich des AMG, als Ver-
stoß gegen das Verbot des
Inverkehrbringens be-
denklicher Arzneimittel
nach § 5 AMG einzustu-
fen ist.

Abgesehen von der
rechtlichen Situation kön-
nen die empfohlenen In-
dikationen nur als „Indi-
kationslyrik“ bezeichnet
werden. Sie widerspre-

chen zum Teil den wissen-
schaftlichen Erkenntnis-
sen der Medizin oder ent-
halten als toxisch be-
kannte Stoffe (z. B. Ger-
maniumoxid) bzw. Stoffe
in Konzentrationen, die
der Rezeptpflicht unter-
liegen (z.B. Vitamin A).

So sind zum Beispiel
wissenschaftlich nicht be-
legt
➤ die Anwendung von 

u. a. Vitaminen, Lecit-
hin und Aminosäuren
in der Indikation „Par-
kinsonsche Erkran-
kung“,

➤ die Anwendung von 
u. a. L-Glutathion, Se-
lenium, Lecithin, Ging-
ko und Aminosäuren
bei der Alzheimer-
schen Erkrankung,

➤ die Anwendung von 
u. a. Vitaminen, Ger-
manium, Zink und L-
Glutathion bei AIDS,

➤ die Anwendung von 
u. a. Vitaminen, Ami-
nosäuren, Beta-Caro-
ten und Germanium
bei Multipler Sklerose,

➤ die Anwendung von 
u. a. L-Glutathion, Se-
len, Kalzium, Magne-
sium und L-Cystein bei
„Krebs“,

➤ die Anwendung von 
u. a. Vitaminen bei Al-
tersflecken und

➤ die Anwendung von 
u. a. Vitaminen, Ger-
manium und sog. Bio-
flavonoid Kapseln bei
Allergien.

Einige Präparate mögen
eine Placebo-Wirkung
entfalten, andere Wirk-
samkeitsnachweise liegen
nicht vor.

Die Verabreichung
zum Beispiel von toxi-
schen Stoffen wie Germa-
nium an Krebskranke
muß als ein Verstoß gegen
das Sorgfaltsgebot der
ärztlichen Berufsordnung
angesehen werden. Die
Pflicht des Arztes zum
Handeln gestattet es
nicht, unwirksame Medi-
kamente zu verordnen,
wenn wirksame (auch pal-
liativ wirkende) Behand-
lungsmethoden bekannt
sind. Dr. Günter Hopf

Die Einführung der
Zusatzbezeichnung Um-
weltmedizin, der Fach-
kunde Umweltmedizin
und die Auslegung der
Übergangsbestimmungen
hat für viele Kollegen An-
laß zu Rückfragen hin-
sichtlich Fristen und Vor-
aussetzungen zum Er-
werb der Zusatzbezeich-
nung und der Fachkunde
Umweltmedizin gegeben.
Die Ärztekammer Nord-
rhein hat zur Erläuterung

der Voraussetzungen ein
Merkblatt für den Erwerb
der Zusatzbezeichnung
und der Fachkunde Um-
weltmedizin erstellt, das
bestellt werden kann bei
der Ärztekammer Nord-
rhein, Frau Schaum, Ter-
steegenstr. 31, 40474 Düs-
seldorf. Für telefonische
Auskünfte steht weiterhin
Frau Dr. Hefer unter der
Telefon-Nr.0211/4302-398
zur Verfügung.
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Werben für
Organspende

Die Bereitschaft der
Bundesbürger zur Organ-
spende ist sehr gering. Das
will der nordrhein-westfä-
lische Gesundheitsmini-
ster Axel Horstmann mit
einer landesweiten Infor-
mationskampagne ändern.
Zusammen mit Institutio-
nen aus dem betroffenen
Arbeitsfeld, u.a. den Ärz-
tekammern, wirbt das Mi-
nisterium mit dem Slogan
„...entschieden für eine gute
Sache! – Organspende“ vor
allem unter jungen Men-
schen für eine höhere Spen-
debereitschaft. jk

WEITERBILDUNG

Merkblatt Umweltmedizin
der Ärztekammer Nordrhein

N A C H R I C H T E N  I N  K Ü R Z E

Anmeldeschlußtermin für Weiterbildungs-
Prüfungen

Der nächste zentrale Prüfungstermin zur Anerkennung von Ge-
bieten, Teilgebieten und Zusatzbezeichnungen bei der Ärzte-
kammer Nordrhein ist der 26./27. Februar 1997. 

Anmeldeschluß: Mittwoch, den 15. Januar 1997

Informationen über die Modalitäten der Weiterbildungsprüfun-
gen 1997 und alle regulären Termine finden Sie auf den Seiten
32 ff. ÄKNo

ILLEGALER ARZNEIMITTELHANDEL

Ärztekammer Nordrhein warnt vor Verkauf
von „Nahrungsergänzungsmitteln“ durch den Arzt


